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Ablauf der Einspruchsfrist: 2. Dezember 2010

Änderung der Vollzugsverordnung zum
Volksschulgesetz

RRB Nr. 2010/1639 vom 14. September 2010

Der Regierungsrat des Kantons Solothurn
gestützt auf die §§ 79bis und 92 des Volksschulgesetzes vom 14. September
19691)

beschliesst:

I.
Die Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz vom 5. Mai 19702) wird wie
folgt geändert:

§ 13bis Absatz 3 lautet neu:
3 Das kantonale Volksschul- und Kindergartenangebot richtet sich nach
den Bildungsplänen und beinhaltet:
a) das obligatorische Bildungsangebot (Pflichtbereich);
b) das Angebot der Speziellen Förderung;
c) das fakultative Bildungsangebot (Wahl- bzw. Wahlpflichtbereich).

§ 13bis Absatz 4 Buchstaben a–e werden aufgehoben.

§ 13ter Absatz 1 lautet neu:
1 Für das kommunale Bildungsangebot nach § 13bis Absatz 4 Buchstaben f
und g leistet der Kanton keine Staatsbeiträge.

Die §§ 22 und 23 werden aufgehoben.

§ 49 lautet neu:

§ 49. Spezielle Förderung
1 Schüler werden speziell gefördert, wenn die schulische Förderung in der
Regelklasse zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten nicht ausreicht.

________________

1) BGS 413.111.
2) GS 85, 46 (BGS 413.121.1).
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2 Es ist eine individuelle Förderplanung für diese Schüler, welche die Ziele
des Unterrichts deutlich über- oder unterschreiten, vorzunehmen. Die
Planung berücksichtigt sowohl die Lernziele der Regelklasse als auch den
individuellen Bedarf und die Fähigkeiten des Schülers.
3 Die Spezielle Förderung richtet ihre Massnahmen auf folgende Wirkun-
gen aus:
a) die Optimierung der schulischen und sozialen Leistungsfähigkeit;
b) die Milderung von schulischen, sprachlichen und motorischen Schwie-

rigkeiten sowie Verhaltensauffälligkeiten.
4 Das Departement legt die Einzelheiten der Inanspruchnahme und der
einzelnen Förderangebote in einem Rahmenkonzept fest.

Als § 49bis wird eingefügt:

§ 49bis. Unterrichtsformen der Speziellen Förderung
1 Spezielle Förderung als zusätzliche Unterstützung von Schülern der Re-
gelklassen wird durch eine Förderlehrperson beziehungsweise pädago-
gisch-therapeutische Fachpersonen erteilt.
2 Der Schulleiter entscheidet, ob die Förderung im Klassen- oder Gruppen-
rahmen oder ausnahmsweise im Einzelunterricht erfolgt.

Als § 49ter wird eingefügt:

§ 49ter. Zusammenarbeit bei Spezieller Förderung
1 Die Regel- und die Förderlehrperson sprechen sich über die gemeinsam
erteilten Lektionen, die Lernziele und die Beurteilung ab.
2 Die zuständige Förderlehrperson koordiniert die Fördermassnahmen und
die Zusammenarbeit mit den übrigen Beteiligten, insbesondere den Eltern
und dem Schulleiter.

Als § 49quater wird eingefügt:

§ 49quater. Pensenzuteilung
1 Für die Pensenzuteilung der Speziellen Förderung (inklusive Logopädie,
exklusive Deutsch als Zweitsprache und regionale Kleinklasse) gelten die
folgenden Richtzahlen pro 100 Schüler:
a) Kindergarten: 15–30 Lektionen;
b) 1. und 2. Klasse der Primarschule: 20–30 Lektionen;
c) 3.–6. Klasse der Primarschule: 12–25 Lektionen;
d) Klassen der Sekundarschule B: 20–30 Lektionen.
2 Die untere Richtzahl darf nicht unterschritten werden. In begründeten
Fällen kann die kantonale Aufsichtsbehörde auf Antrag der kommunalen
Aufsichtsbehörde ein Überschreiten der oberen Richtzahl bewilligen.
3 Der Schulleiter teilt die Pensen den verschiedenen Fördermassnahmen zu.
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4 Die Zuteilung der Lektionen für Deutsch als Zweitsprache richtet sich
nach der Verordnung über die Integration fremdsprachiger Kinder und
Jugendlicher vom 7. Mai 19911).

Als § 49quinquies wird eingefügt:

§ 49quinquies. Regionale Kleinklassen
1 In regionalen Kleinklassen werden zeitlich befristet Schüler gefördert, die
in der Regelschule in eine Blockierung geraten sind oder aufgrund persön-
licher Krisen vorübergehend einen anderen Schulrahmen benötigen.
2 Die Schulträger können die Führung einer regionalen Kleinklasse bean-
tragen. Der Antrag beinhaltet namentlich Angaben zu:
a) Bedarfsnachweis;
b) pädagogischem Konzept;
c) regionaler Zusammenarbeit;
d) Finanzierung;
e) Umsetzungsverantwortung;
f) fachlicher Koordination.
3 Die kantonale Aufsichtsbehörde erteilt die Bewilligung namens des De-
partements unter folgenden Bedingungen:
a) Ein Schulträger übernimmt alleine oder in Verbindung mit anderen die

Führung der regionalen Kleinklasse;
b) die Verteilung der Standorte ist regional ausgewogen;
c) regionale Kleinklassen werden an maximal fünf Standorten geführt.
4 Der Kanton trägt die Personalkosten und die Personalgemeinkosten.

§ 53. Als Absatz 2bis wird eingefügt:
2bis Übernimmt ein Schulträger für einen andern den Unterricht für die
Spezielle Förderung, so sind die effektiven Bruttobesoldungen für den
erteilten Unterricht zu verrechnen. Diese sind subventionsberechtigt. Die
Verrechnung der Infrastrukturkosten regeln die Schulträger untereinan-
der.

Als § 67bis wird eingefügt:

§ 67bis. Förderlehrpersonen
Förderlehrpersonen mit einem Unterrichtspensum von mindestens zehn
Lektionen pro Woche wird für die Koordination von Fördermassnahmen
sowie die Beratung und Unterstützung der Regellehrpersonen eine Lekti-
on angerechnet.

VI. Teil. Der Titel des ersten Kapitels lautet neu:

A. Aufsichtsbehörden

________________

1) BGS 413.671.
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VI. Teil. Als Titel des zweiten Kapitels nach § 90 wird eingefügt:

B. Schulpsychologischer Dienst

§ 91 lautet neu:

§ 91. Organisation
1 Der Schulpsychologische Dienst (SPD) ist eine Fachstelle der kantonalen
Aufsichtsbehörde.
2 In Breitenbach, Olten und Solothurn wird eine ständige Regionalstelle
geführt. Nach Bedarf können weitere Ambulatorien eingerichtet werden.
3 Die Schulpsychologen sind fachlich unabhängig. Sie arbeiten nach den
ethischen und fachlichen Richtlinien der Föderation der Schweizer Psy-
chologinnen und Psychologen (FSP).

§ 92 lautet neu:

§ 92. Zielgruppen
1 Der SPD ist tätig für Kinder im Kindergarten und der Volksschule bei
Lern- und Leistungsbesonderheiten sowie bei psychischen oder psychoso-
zialen Schwierigkeiten, die sich im schulischen Umfeld manifestieren oder
sich darauf auswirken.
2 Der Dienst kann für die psychologische Intervention und erste Hilfestel-
lungen nach traumatisierenden Ereignissen auch auf der Sekundarstufe II
beigezogen werden.
3 Er wird auch für die Begutachtung von Kindern mit sonderpädagogi-
schem Bedarf ab Geburt eingesetzt.
4  Schüler, Erziehungsberechtigte und Ärzte der Zielgruppen sowie Institu-
tionen und Behörden können ihn ebenfalls beanspruchen.

§ 93 lautet neu:

§ 93. Leistungen
1 Der SPD übernimmt Aufträge, die Fragestellungen im Zusammenhang
mit einem bestimmten Kind umfassen, und solche, die gruppenbezogene
psychologische Tätigkeiten erfordern.
2 Er entwickelt auf das Umfeld des Kindes bezogene Aktivitäten, leistet
präventive Aufklärungsarbeit, berät Instanzen der Schule und Behörden in
Konflikt- und Krisensituationen sowie in lern- und entwicklungspsycholo-
gischen Fragen.
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§ 94 lautet neu:

§ 94. Angestrebte Wirkung
1 Der SPD richtet seine Dienstleistungen im Wesentlichen auf folgende
Wirkungen aus:
a) Optimierung der altersgemässen Entwicklung und Leistungsfähigkeit;
b) Verhinderung, Behebung oder Milderung schulischer, psychischer und

psychosozialer Schwierigkeiten.
2 Lehrer, Eltern und weitere Bezugspersonen der Zielgruppen sowie Insti-
tutionen und Behörden werden befähigt, die Entwicklung eines Kindes
positiv zu fördern sowie in Konflikt- und Krisensituationen fachlich ange-
messen zu handeln.

§ 95 lautet neu:

§ 95. Kosten
Der Kanton trägt die Kosten des SPD.

Als § 97ter wird eingefügt:

§ 97ter. Übergangsbestimmung der Revision vom 14. September 2010
1  Die Ablösung der Einführungs- und Kleinklassen durch die Massnahmen
der Speziellen Förderung nach § 36 des Volksschulgesetzes vom 14. Sep-
tember 19691) erfolgt in der Regel zeitlich gestaffelt, und zwar wie folgt:
a) in Kindergarten, 1. und 2. Klasse der Primarschule am 1. August 2011;
b) in 3.–6. Klasse der Primarschule am 1. August 2012;
c) in 1.–3. Klasse der Sekundarschule am 1. August 2014.
2 Aufgrund personeller, organisatorischer oder struktureller Notwendig-
keiten kann die Überführung von diesem Zeitplan abweichen. Die neue
Struktur muss jedoch spätestens bis am 1. August 2014 eingeführt sein.
3 Die Aufnahme in altrechtliche Einführungs- oder Kleinklassen richtet sich
nach dem altrechtlichen Einschulungs- und Aufnahmeverfahren (§§ 22 und
23): Die kommunale Aufsichtsbehörde entscheidet auf Antrag des Ein-
schulungsteams beziehungsweise der Eltern, der Kindergärtnerin, des
Lehrers oder der zuständigen Fachperson der kantonalen Aufsichtsbehör-
de nach Rücksprache mit den Eltern.

________________

1) BGS 413.111.
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II.
Die nachstehenden Erlasse des Regierungsrates werden aufgehoben:
1. Verordnung über den schulpsychologischen Dienst vom 12. September

19801)
2. Zusätzliche Kompetenzen des hauptamtlichen Inspektors für die Klein-

klassen und Sonderschulen vom 18. Februar 19722)
3. Verordnung über den Unterricht zur Behandlung von Sprachstörungen

und Lese-/Recht-schreibschwächen vom 12. März 19903)
4. Verordnung über den Unterricht zur Behandlung von temporären

Lernstörungen im schriftsprachlichen und mathematischen Bereich
vom 31. Mai 20004)

III.
Diese Änderung tritt am 1. August 2011 in Kraft.

Im Namen des Regierungsrates
Walter Straumann Andreas Eng
Landammann Staatsschreiber

________________

1) GS 88, 442 (BGS 413.151).
2) GS 85, 802 (BGS 413.215.3).
3) GS 91, 628 (BGS 413.665).
4) GS 95, 151 (BGS 413.666).


